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Sozialpsychologisch leicht erklarlich -
der Stindenbock-Mechanismus

Steiner Altersheim, Olsberg, Kreckelhof:
Es ist unverkennbar, dass sich — &hn-
lich wie in den Jahren 1970/72 — die
«Heim-Skandale» wieder hdufen. Presse,
Radio und Fernsehen greifen neuerdings
mit deutlicher Vorliebe tatsichliche oder
auch nur behauptete Vorkommnisse auf,
geben ihnen einen bestimmten Drall und
erzeugen dadurch in der Oeffentlichkeit
den Eindruck mehr oder weniger kras-
ser Fehlleistungen in der Betreuung von
Jugendlichen oder Betagten und Pflege-
bediirftigen. Dennoch unterscheidet sich
die Kritik an Heimen und Anstalten von
der «Heimkampagne» zu Beginn der
siebziger Jahre insofern, als sie diesmal
kaum noch ideologisch unterlegt und
auch politisch nicht organisiert zu sein
scheint.

Projektion des schlechten Gewissens

Die aufgegriffenen, von den Massenme-
dien eilfertig skandalisierten Vorkomm-
nisse sind geeignet, nicht nur die proble-
matische Stellung des Heims und der
Anstalt, sondern ebensosehr das wider-
spriichliche, ambivalente Verhiltnis der
Gesunden, Tiichtigen unserer Leistungs-
gesellschaft zu den betreuungsbediirfti-
gen Randgruppen der dissozialen Kin-
dern, der KkOrperlich und geistig
Behinderten, der Invaliden und Betagten
sichtbar zu machen. Mit der stationidren
Fremderziehung wie mit der Alters- und
Invalidenbetreuung ist an die Heime
eine Aufgabe delegiert, die jeder Ge-
sunde insgeheim als je eigene und
private Aufgabe anerkennen muss. Die
leichte Skandalisierbarkeit solcher Fille
erklart sich denn auch sozialpsycholo-
gisch unschwer als Projektion des
schlechten Gewissens iiber das eigene,
private Versagen auf das Heim als
offentlichen «Siindenbock».

Vor dem Hintergrund dieser Szene muss
gesehen werden, was sich zum Beispiel
rund um den Steiner Altersheim-Prozess
abgespielt hat. Man kann nicht behaup-
ten, das landesweit erregte Aufsehen sei
auf die objektive Information durch die
Massenmedien zuriickzufiihren gewesen,
ganz im Gegenteil. Die Art und Weise,
wie die Mehrheit der Presseleute den
«Fall Stein am Rhein» bis zuletzt behan-
delt haben, ist ohne Zweifel ein (triibes)
Kapitel fiir sich und sicherlich kein
Ruhmesblatt. Mir ist nur eine einzige
Ausnahme bekannt: In vorbildlicher
Sachlichkeit orientierte die «Neue Ziir-
cher Zeitung» die Leser iiber die ver-
schiedenen Stadien des Prozesses durch
ihren Schaffhauser Korrespondenten,
Nationalrat Erwin Waldvogel, jeweils in
zusammenfassenden Darstellungen. Zum
Ausgang der Streitsache in erster
Instanz und zum Urteil des Kantonsge-
richtes Schaffhausen dusserte sich Wald-
vogel in Nr. 157 der «NZZ>» wie folgt:

Exemplarisches Gerichtsurteil

«Die harten Bussen, die das Schaff-
hauser Kantonsgericht im Steiner Alters-
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heimprozess gegen drei Aerzte in Stein
am Rhein, welche von dem Heimleiter-
Ehepaar des dortigen Altersheims auf
Ehrverletzung eingeklagt worden waren,
gesprochen hat, haben in Schaffhausen
eher tiberrascht. Sie decken die Ein-
driicke, welche die Oeffentlichkeit aus
der Berichterstattung in den Zeitungen
von den Prozessverhandlungen, von der
Zeugeneinvernahme und vom Beweis-
verfahren erhalten hatte, nicht ganz ab,
Das Urteil ist Mitte Marz gesprochen
worden; die Urteilsbegriindung, die am
7. Juli den Parteien zuging, umfasst
tiber 100 Seiten.

Thr Umfang hat nichts mit Un-
schliissigkeit der Richter zu tun, sondern
mit einer minuzidsen Sorgfalt, die auf
die Ueberpriifung jedes Vorhalts gegen
die Heimleitung, vorab gegen die
Heimleiterin R. E., gelegt wurde. Die
Aerzte waren mit ihren Anklagen an-
fangs September 1976, unmittelbar vor
den Gemeindewahlen, an die Presse
gelangt, nicht nur an die Lokalpresse,
sondern auch an Boulevard-Blitter, die
Schaffhausen und Stein am Rhein
daraufhin einige Male auf der Front-
seite oder mindestens mit Riesenlettern
«schmiickten». Die Aerzte waren kurz
vorher noch mit der Steiner Stadtbe-
horde zusammengesessen und hatten
ultimativ die sofortige Entlassung der
Heimleiterin verlangt. Den behordlichen
Einwand, das gehe allein schon aus ar-
beits- und vertragsrechtlichen Griinden
nicht an, quittierten sie dann eben mit
der «Flucht an die Oeffentlichkeits.

In dem gegen sie angestrengten Ehrver-
letzungsprozess hitten sie den Wahr-
heitsbeweis unter anderem fiir folgende
Behauptungen erbringen miissen: Es
herrschten im Altersheim «haarstrau-
bende Zustinde», es wiirden dort
«selbstverstandliche personliche Rechte
schamlos mit Fiissen getreten», es herr-
sche ein «Kasernenbetrieb», die Heim-
leiterin sei eine Psychopathin, die zum
kranken Menschen ein «geradezu per-
verses Verhalten an den Tag» lege;
schliesslich wurde sie als mitschuldig am
Tod einer Patientin erklirt.

Das Beweisverfahren habe, so stellt das
Urteil des Kantonsgerichts fest, ergeben,
dass die Aeusserungen der angeklagten
Aerzte «unwahr sind», Deren Verschul-
den wiege schwer, nicht nur der krassen
Ausdriicke wegen, mit denen die Zu-
stinde im Altersheim beschrieben wur-
den, sondern auch deshalb, weil sie
dafiir gesorgt hitten, dass diese schwe-
ren Beschuldigungen in der Schweizer
Presse weit verbreitet wurden; «ob be-
absichtigt oder als Nebeneffekt in Kauf
genommen, ging es um die vollige
Vernichtung der Heimleiter». Man wird
dazu freilich anmerken diirfen, dass
«Skandal»-Meldungen heutzutage schnel-
lere Beine haben als vigilante oder auch
enragierte Aerzte und dass diese dafiir
in einer gewissen Presse noch offene
Tiiren finden, als sie von vornherein

annehmen kdnnen. Der weiten Verbrei-
tung entsprechend, welche die jetzt
als nicht belegt befundenen Vorwiirfe
und als ehrverletzend qualifizierten
Aeusserungen in den Zeitungen und in
anderen Medien erhalten hatten, soll das
Urteil in sieben Zeitungen, darunter in
drei in Ziirich erscheinenden, publiziert
werden mit einer ausdriicklich gewihr-
ten «Ehrenerkldarung» fiir die Anklager
und Heimleiter.

Der Anwalt der Aerzte hat sofort an das
Obergericht rekurriert und beharrt re-
solut auf deren Freispruch. Obwohl
damit . das erstinstanzliche Urteil vor-
laufig provisorisch bleibt, wundert man
sich angesichts des Befundes eines
griindlichen  Verfahrens  iiber die
Sprache, mit der immerhin akademisch
gebildete Minner und angesehene
Aerzte liber «Zustindes und Personen
hergefahren sind. Kenner der tat-
siachlichen Verhiltnisse an Ort fanden
diese Sprache und die Vorwiirfe von
Anbeginn als grotesk. Und manche Ein-
heimische diirften sich, bei Kenntnis-
nahme der Okonomischen Verhiltnisse
der drei Aerzte welche in der
Urteilsbegriindung ab Steuerzettel als
Nachweis fiir die Tragbarkeit der hohen
Bussen aufgefiihrt sind —, in ihrer ur-
spriinglichen Annahme bestitigt fiihlen,
diese Kontroverse mit dem Altersheim

konnte auch wirtschaftliche Hinter-
griinde haben.
Als  presseverbundener  Aussenseiter

stellt man an diesem «Fall» einmal mehr
leicht indigniert fest, wie schnell und
leicht Gemeinwesen, Institutionen und
Personen vor der Priifung von Vorwiir-
fen als Verantwortliche fiir «Skandale»
herumgeboten werden, worauf dann zu
Unrecht Beschuldigte die liebe Miih und
Not haben, solche Vor-«Urteile» wieder
aus der Welt zu schaffen. Mit dem
Honorar fiir ihren Anwalt wiirde der
Handel die Aerzte bereits mehr als
100 000 Fr. kosten, was auch anderen
Leuten bedeuten moge, wie teuer eine
wenig bedachte Skandalreiterei zu
stehen kommen kann. Unter diesem
Aspekt ist dem Urteil des Schaffhauser
Kantonsgerichts, auch wenn es noch
nicht endgliltig ist, ein exemplarischer
Wert nicht abzusprechen.»

Verdiente Rehabilitation

Man kann und man muss mit dem Ver-
fasser des «NZZ»-Kommentars darin
libereinstimmen, dass dem Gerichtsurteil
ein exemplarischer Wert zuzuerkennen
sei. Es bedeutet sowohl dem arg strapa-
zierten Heimleiter-Ehepaar Egli als auch
dem von den jetzt gebiissten Aerzten
riicksichtslos in Verruf gebrachten Gut-
achter Dr. med. F. Hosli gegeniiber ein
Akt der Rehabilitation, die verdient ist.
Auch die Untersuchungskommission
Rehberg, die nunmehr wieder am Zug
ist, wird sich der exemplarischen Wir-
kung des Gerichtsurteils nicht entziehen
konnen. Die wichtigste Frage, ob das
Urteil auch auf die Massenmedien eine
Denkzettel-Wirkung ausiiben und die
Journalisten langfristig zu grosserer Se-
riositdt in der Ausiibung ihres Berufes
anhalten werde, bleibt freilich weiterhin
offen. Vor Illusionen wird gewarnt!
Nicht weil sie von Natur aus bosartig



sind, sondern weil sie glauben, nur
publizieren zu diirfen, was «bei der
Masse» ankomme und von dieser ver-
langt werde, werden sie im Bemiihen
fortfahren, auf der Skandalwelle kurz-
lebige, punktuelle «Erfolge» zu erzielen.

Acehnlich wie im Mittelalter

Wie ist denn aber die Machart dieser
kurzlebigen, punktuellen Erfolge?
Immer mehr pflegen Presse, Radio und
Fernsehen zwecks Erzeugung eines
«Heimskandals» den  aufgespiessten
Sachverhalt vorwiegend und einseitig
aus der Sicht der Betreuten darzustellen,
wiahrend die Optik der Betreuer
vernachlissigt wird. So wird Mitleid und
der Eindruck sozialer Niahe erweckt.
Der Eindruck ist falsch, in Wahrheit
wird nicht Nidhe, sondern das Gegenteil
erzeugt, weil lediglich der Siindenbock-
Mechanismus in Gang gesetzt wird. Das
Heimpersonal jeder Funktionsstufe
gerdt dadurch in einen Ruf, der sich
durchaus mit dem Ruf der «unehrlichen
Berufe» des Mittelalters vergleichen
lasst. Den Betreuern in Heim und
Anstalt stellt sich deshalb auch mit zu-
nehmender Schiarfe die Frage des
eigenen weiteren Standhaltenkdnnens,
wenn durch fortgesetzte Auslosung des
Siindenbock-Mechanismus die ans Heim

delegierte Arbeit immer wieder ange-
zweifelt oder gar verunmaoglicht wird.

VSA-Kurs wird wiederholt
Der Frage des Standhaltenkdnnens

unter den Bedingungen des Rufs der
«unehrlichen Berufe» war ein vom VSA

in Zirich durchgefiihrter Fortbildungs-
kurs fiir Heimleitung, Kaderpersonal
und Heimkommissionen gewidmet.

Unter dem Titel «Die unmdogliche Rolle
des Heimleiters» erlauterte Dr. H.
Sattler, der bekannte Grundkurs-Dozent
und Fachblatt-Mitarbeiter fiir Rechts-

auskiinfte, die verschiedenen Aspekte
eines fast unlosbaren Intra-Rollen-
Konflikts: Man kann diesem Konflikt

nicht ausweichen, man kann nur lernen,
mit ihm zu leben, indem man der Ge-
fahr der Ueberbelastung durch bewusst
betriebene «Rollenreinigung» zu begeg-
nen sucht. Die Heimkommission bietet
dem Heimpersonal dann den nGtigen
Riickhalt, wenn sie mitriigt und ihre
Funktion im Sinne einer wirklichen,
echten Tragerschaft wahrnimmt. Der
VSA-Fortbildungskurs vom 23./24. Juni
im Kirchgemeindehaus Hottingen stiess
auf ein derart grosses Interesse, dass er
wiederholt werden muss, Die Wieder-
holung ist auf den 24./25. November
festgesetzt. H.B.

Mitarbeiter-Fortbildung

In den letzten Monaten beschiftigte sich
die Altersheimkommission VSA unter
dem Vorsitz von Oskar Meister (Schaff-
hausen) intensiv mit dem Problem der
Mitarbeiter-Fortbildung. So liess sie sich
in Berlingen vom Leiter des Alters- und
Pflegeheims «Neutal», R. Kiinzli, iiber
die vom «Neutal» mit Erfolg betriebene
heiminterne Personalschulung orientie-
ren, Bei diesem Schulungs- und Fortbil-
dungskonzept kommen auch Fernsehka-
mera und Videogerdat zum Einsatz. Die
«Kiinzli-Methode» ist von grosser Flexi-
bilitdt und erlaubt die Berlicksichtigung
der spezifischen Bediirfnisse jenes
Heims, in dem eine Personalschulung
nach dieser Art erfolgt. Erforderlich
sind aber gewisse Investitionen und
wohl auch eine bestimmte Grosse des
Heimbetriebs.

Eine andere Fortbildungsvariante wurde
mit der «Bidrauer Bildungswoche» im
Juni dieses Jahres erprobt. Auf die
Dauer einer Woche kamen 34 Kursteil-
nehmer aus Alters- und Pflegeheimen
zusammen, um sich unter kundiger Lei-
tung in die Probleme der Zusammenar-
beit im Heim einfithren zu lassen. «Mit
der Béarauer Bildungswoche wurde erst-
mals ein Versuch unternommen, die
Ausbildung der Heimmitarbeiter ohne
Kaderfunktion in grosserem Umfang zu
fordern», schreibt Kursleiter F. Calza-
ferri vom Institut fiir Arbeits- und Be-
triebspsychologie in Luzern, in seinem
Schlussbericht, und: «Das Experiment
ist gegliickt. Die Bildungswoche ent-
spricht einem echten Bediirfnis.»

Ueber die verschiedenen Moglichkeiten
der Mitarbeiter-Fortbildung soll am 2.

Arbeitsrapport fiir die Vertreter von
Fachausschiissen und Erfa-Gruppen im
Altersheimbereich ausfiihrlich die Rede
sein, Diese Arbeitstagung wird von der
Altersheimkommission durchgefiihrt
und findet am 6. 9. in Meggen statt. Die
Einladungen sind bereits verschickt.
Weitere Interessenten sind gebeten, sich
beim Sekretariat VSA zu melden.

Die Schulkommission VSA widmete sich
unter dem Vorsitz von Hans Berger
(Pestalozzihaus Aathal) intensiv der
Frage der Heimerzieher-Fortbildung.
Verhandlungen mit dem Rektorat des
Heilpadagogischen  Seminars  Ziirich
fiihrten zum Ergebnis, dass ein Fortbil-
dungskurs in Heilpadagogik angeboten
werden kann, der noch in diesem Jahr
beginnt und bis zum Frithjahr 1979
dauern soll. Die Teilnehmerzahl ist be-
schrankt.

Viel Aufmerksamkeit und Zeit verwen-
deten die Mitglieder der Schulkommis-
sion auf die Begleitung des in Zusam-
menarbeit mit dem Institut fiir ange-
wandte Psychologie (IAP) in Ziirich
durchgefithrten Grundkurses fiir Heim-
leitung. Die Ausschreibung des dritten
Grundkurses, der am 5. September 1978
in der Paulus-Akademie beginnen wird,
erbrachte neuerdings eine so grosse Zahl
von Anmeldungen, dass leider nicht alle
Bewerber beriicksichtigt werden konn-
ten. Die Schulkommission, die diese Ent-
wicklung sorgfiltig im Auge behilt und
verfolgt, priift zurzeit die Moglichkeit
ciner Entlastung durch Erweiterung des
Kursangebots. Die neuen Projekte be-
finden sich aber noch im Stadium der
Vorbereitung. H. B.

Aufnahmen neuer Mitglieder

Einzelmitglieder

Elmer Heinrich und Marianne, Sihlmat-
ten 3, 8134 Adliswil; Kuster Ernst und

Kithi, Stiftung Alterssiedlung Gren-
chen; Raupp Rudolf, Pestalozziheim
Oerlifall, 8200 Schaffhausen; Rubin
Esther, Tochterheim Hirslanden, 8008
Ziirich.

Mitglieder von Regionen

AG: Furrer Werner und Margrit,

Alters- und Pflegeheim, 4572 Ammans-
egg SO;

BS: Franke Werner und Verena, Ein-
gliederungsstitte, 4410 Liestal; Leisinger
Andreas, Landheim Erlenhof, 4153
Reinach;

ZH: Fuhrer Fritz und Fanny, Kinder-
heim Sunnemitteli, 8344 Béaretswil;
Good Franz und Maria, Krankenheim
Sonnweid, 8620 Wetzikon.

Institutionen

Alterssiedlung  Kehl, 5400 Baden;
St. Josefsheim, 5620 Bremgarten; Schul-
heim Schloss Kasteln, 5108 Oberflachs;
Tagesschulheim, Claragraben 123, 4057
Basel; Tagesschule fiir sehbehinderte
Kinder, Fasanenstrasse 121, 4058 Basel;
Landschule Roserntal, 4410 Liestal;
Fiirsorgeverband, 3053 Miinchenbuch-
see; Haushaltungsschule Viktoria, 6082
Reuti; Mittellandisches Pflegeheim, 3132
Riggisberg; Betagtenheim, 3052 Zolliko-
fen; Altersheim, 8215 Hallau; Alters-
und Pflegeheim, 8226 Schleitheim; Bir-
beli-Stiftung, 8266 Steckborn; Alters-
heim Busskirch, 8645 Jona; Altersheim
Sonnmatt, 9244 Niederuzwil; Zugerische
Werkstitte fiir Behinderte, 6340 Baar;
Pflegeheim Talacker, 8155 Oberhasli;

Privates Kranken- wund Pflegeheim,
Gartenstrasse AG, 8805 Richterswil;
Stiftung zugunsten Geistigbehinderter

und Cerebralgelahmter, 4600 Olten; Stif-
tung Alters- und Pflegeheim Weggis,
6353 Weggis; Kantonales Krankenheim
Wiilflingen, Winterthur; Seeland-Heim,
3252 Worben.

Aus der VSA-Region Appenzell

Heimleiterwechsel in der Kinderheil-
stiitte Bad Sonder in Teufen. Herr und
Frau Willi Riietschi-Stapelbrock treten
altershalber in den Ruhestand und
bauen sich nun in Teufen ein Haus, das
ihnen als Alterssitz dienen soll. Sie ha-
ben das Heim seit 1959 geleitet und da-
bei die Umwandlung von der einstigen
Tuberkulosenheilstitte zum  heutigen
Rehabilitationsheim miterlebt und
durchgerungen. Das Heim beherbergt
heute 31 invalide Kinder im Alter von 3
bis 16 Jahren, die von 25 Betreuerinnnen
und Betreuern umsorgt und unterrichtet
werden. Als neue Leiter werden Herr

281



	Sozialpsychologisch leicht erklärlich - der Sündenbock-Mechanismus

